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Wettbewerbsbekanntmachung gem. Anhang IX § 70 
mit Nennung: ggf. eindeutiger und nichtdiskriminierender Auswahlkriterien; 
 der Mindestanforderungen und Eignungskriterien; 
 der Zuschlagskriterien und deren Wichtung; 
 des Vorbehalts des Zuschlags ohne Verhandlung bei Festlegung 
 auf Gewinner § 14 Abs. 4 Nr. 8 

ggf. Auswahl der Bewerber bei nichtoffenen Wettbewerben anhand 
Bewerbungsunterlagen und der Auswahlkriterien § 71 (Prüfung) 

Planungswettbewerb (offen oder nichtoffen) nach §§ 78 Abs. 3 ff. i.V.m. § 69 ff. 

Aufforderung zur Teilnahme an den Verhandlungen gem. § 80 Abs. 1 und 
Eignungsprüfung des/der Preisträger/Gewinners  mit Nachweisen 
§§ 42 ff. und § 75 und  
Aufforderung zu Erstangebot gem. § 14 Abs. 4 Nr. 8, § 17 Abs. 5, (Frist mind. 10 
bis 30 KT) 

a) an den Gewinner (gem. Bekanntmachung) 
b) oder an alle Preisträger 

Bei a) Möglichkeit des Zuschlags ohne Verhandlung § 17 Abs. 11 (in der Regel bei 
Planungsleistungen nicht anwendbar) 
oder  
wie bei b) Aufforderung zu Verhandlung § 17 Abs. 10  

Abschluss der Verhandlung (einphasig empfohlen)  
durch Mitteilung an Preisträger und 
Frist zur Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote § 17 Abs. 14 

Prüfen der benannten Mindestanforderungen und  
Zuschlag anhand in Bekanntmachung benannter Zuschlagskriterien § 76 und § 58 
Unterrichtung der Bewerber/Bieter nach § 62 
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